
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/8/27 11Os85/96,
11Os86/96

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.08.1996

Norm

JGG 1988 §1 Z1

JGG 1988 §1 Z2

JGG 1988 §4 Abs1

Rechtssatz

Die Strafmündigkeit beginnt mit dem Ende jenes Tages, an dem das 14. Lebensjahr vollendet wird, also mit Ablauf des

14. Geburtstages.
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